14.07.2008

Bundesrat mit BilMoG-Entwurf noch nicht zufrieden 

  Am 04.07.2008 hat der Bundesrat über den Gesetzentwurf zum Bilanzrechtsmodernisierungs-Gesetz (BilMoG) beraten und hierzu Stellung genommen. Überraschenderweise hat er noch an vielen Stellen um Prüfung gebeten.  

 Der Bundesrat hat am 04.07.2008 über den Entwurf zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) beraten. Er hat noch an etlichen Punkten Änderungs- bzw. Prüfungsbedarf. Zudem erwägt er eine Änderung des § 6a EStG, der die Berechnung von Pensionsrückstellungen für die Steuerbilanz regelt, um die Möglichkeit zu bieten, nach wie vor nur ein versicherungsmathematisches Gutachten über die Höhe der Pensionsrückstellungen für die Handels- und Steuerbilanz erstellen.

Für den Bereich der betrieblichen Altersversorgung sind folgende Punkte interessant:

1. Abzinsung von Pensionsverbindlichkeiten mit aktuellem Marktzinssatz

In der vom Bundeskabinett beschlossenen Fassung ist vorgesehen, Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr mit einem von der Bundesbank vorgegebenen durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der Rückstellungen bzw. der diesen zugrunde liegenden Verpflichtungen abzuzinsen. 

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung sollen Rückstellungen für laufende Pensionen oder Anwartschaften auf Pensionen pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst werden dürfen, der sich bei einer angenommenen Laufzeit von 15 Jahren ergibt.

Der Bundesrat möchte nun von dieser Durchschnittsregelung wieder abweichen. Statt dessen bittet er um Prüfung, ob bei der Abzinsung von Rückstellungen auf den aktuellen Stichtagsmarktzins abzustellen ist statt auf den durchschnittlichen Marktzins. 

Er ist der Ansicht, der Informationsgehalt würde für den Abschlussadressaten erhöht und die Ermittlung der Pensionsrückstellungen würde effizienter ausfallen. Auch könnte erreicht werden, dass die Unternehmen den Zinssatz analog der internationalen Rechnungslegung verwenden und so mit einheitlichen Zinssätzen arbeiten können.

2. Anpassung bei § 6a EStG zu erwarten?

Der Bundesrat hat darüber hinaus um Prüfung gebeten, inwieweit es möglich ist, die Pensionsrückstellungsberechnung für die Steuerbilanz nach § 6a EStG analog der Berechnung gemäß BilMoG zu gestalten. Hierbei sollte das bisherige Steueraufkommen gewahrt bleiben. 

Dies wäre grundsätzlich aus Sicht der betroffenen Unternehmen zu begrüßen. Denn bislang war es gängige Praxis, die Pensionsverpflichtungen handels –und steuerbilanziell nach einem einheitlichen, in § 6a EStG definierten Verfahren, zu ermitteln. Dies war administrativ praktikabel und hat bürokratischen Mehraufwand vermieden. 

Durch die im Rahmen des BilMoG geplanten Änderungen bei der Rückstellungsbewertung wäre eine doppelte Berechnung erforderlich: einmal für die Handelsbilanz, einmal für die Steuerbilanz. Dieser bürokratische Mehraufwand sollte laut Bundesrat vermieden werden. Gewährleistet sein müsse jedoch, dass das bisherige Steueraufkommen gewahrt bleibe.

Fazit:

Insgesamt handelt es sich bei der Stellungnahme des Bundesrats um ein starkes Prüfpaket, das doch etwas Zweifel aufkommen lässt, ob mit der für Herbst angekündigten Verabschiedung des Gesetzes zu rechnen ist. 

